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ln der Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten weit
gehend zu verstärken.

2. Der a l l g e m e i n e  ü b e r w a c h u n g s -  u n d  
S t r e i f e n d i e n s t  ist in enger Zusammenarbeit mit 
allen Dienststellen der Polizeiverwaltung durchzuführen. 
Die polizeilichen Erfahrungen und Gesichtspunkte sind 
namentlich in der Außenermittlung nicht zu vernachläs
sigen. Der Streifen- und Überwachungsdienst muß 
elastisch gestaltet sein. Bei vermehrten Meldungen von 
'Ansteckungen in bestimmten Bezirken, Straßen oder Lo
kalen soll er sich nötigenfalls bis zur strengen polizei
lichen Überwachung bestimmter Bars, Cafes, Tanzlokale, 
Pensionen, Hotels, Parkanlagen und ähnlicher Stätten 
steigern. Derartige Lokale und Betriebe sind bei beson
ders gehäuftem Vorkommen von Ansteckungen in ihren 
Besucherkreiseri polizeilich zu schließen.

3. Z w a n g s w e i s e  .  Z u f ü h r u n g  z u r  B e r a 
t u n g s s t e l l e  für Geschlechtskrankheiten hat zu erfol
gen bei allen Festnahmen

J a) wegen Prostitution,
. b) wegen Aufforderung zum Geschlechtsverkehr,

c) wegen Herumtreibens und Landstreicherei,
d) wegen schuldhaften Überschreitens der Ausgehzeit,
e) bei Festnahme von Jugendlichen.
4. Die Untersuchung derartiger zwangsgestellter Per

sonen, bei denen kein Geschlechtsverkehr mit Angehö
rigen der Besatzungstruppe vorliegt, soll möglichst sofort 
nach der Festnahme in der zuständigen Beratungsstelle 
erfolgen. Es sind in Verbindung mit. den Sozialämtern 
und den örtlichen Polizeidienststellen U n t e r k u n f t s 
r ä u m e  zu schaffen, in denen die außerhalb der Dienst
stunden der Beratungsstelle, Insbesondere des Nachts 
aufgegriffenen Personen, bis zum Abschluß der Unter
suchungen untergehracht werden können. Diese Unter

bringung muß sich bei nicht sofort zu klärenden Fällen 
auf mehrere Tage erstrecken können.

5. Die unter 4 genannten Unterbringungsstellen für 
aufgegriffene Personen, unter denen sich viele Minder
jährige sowie stellungs- und obdachlose Mädchen befin
den, sind so zu organisieren, daß in ihnen eine weit
gehende e r z i e h e r i s c h e  u n d  s o z i a l h y g i e 
n i s c h e  B e t r e u u n g  durchgeführt werden kann. Die 
Entlassung soll daher in solchen Fällen erst dann erfol
gen, wenn durch die Sozialfürsorge für eine feste Be
schäftigung und eine einwandfreie Unterkunft gesorgt ist.

6. Für diese Personen und alle übrigen sozialgefähr
deten Patienten der Beratungsstellen ist in Verbindung 
mit dem Sozialamt ein f ü r s o r g e r i s c h e r  A u ß e n 
d i e n s t  so lange durchzuführen, bis die Gefährdung be
hoben erscheint. Die Betreuung hat so zu erfolgen, daß 
die Betreuten nicht sozial gekennzeichnet und geschädigt 
werden.

7. Zentralstelle und Bezirksstelle haben alle Mittel 
anzuwenden, Um die Bevölkerung über das häufige Vor
kommen von Geschlechtskrankheiten, über die Wichtig
keit einer frühzeitigen Diagnose und Behandlung sowie 
über die Hilfseinrichtungen aufzuklären. Zugleich ist auf 
die Strafbarkeit des Geschlechtsverkehrs durch Ge
schlechtskranke hinzuweisen. Geschlechtskranken oder 
Krankheitsverdächtigen ist eine entsprechende Belehrung 
in gedrucktem Text zu überreichen. Hierüber ist eine 
Bescheinigung zu Protokoll zu nehmen.

B e r l i n ,  den 28. September 1945.
Der Magistrat der Stadt Berlin.

Abt. für Gesundheitsdienst 
Hauptgesundheitsamt

I. V.: Dr. R e d e к e r

Städtische Betriebe
Sparmaßnahmen elektrischer Energie

J Auf Anweisung der Alliierten Kommandantur Berlin 
ergeht folgende Anordnung:

a) Elektrische Raumbeheizung und
b) Verwendung elektrischer Wasserheizapparate im 

Haushalt ist verboten.
- c) 1. Der monatliche Verbrauch im Privathaushalt 

für Beleuchtung, Plätten oder Benutzung sonsti
ger Hausgeräte ist auf 500 Wattstunden pro 
Tag und Zähler zuzüglich 50 Wattstunden pro 
Tag und Person einzuschränken.

2. Hierzu kommen 1200 Wattstunden pro Tag und 
Zähler zuzüglich 200 Wattstunden pro Tag und 
Person, wo elektrische Öfen die einzige Koch
möglichkeit bieten.

, В er 1 in , den 1. September 1945. .
Der Magistrat der Stadt Berlin 

Abt. Städt. Betriebe 
J i г а к

Rationierung des Kraft- und Lichtstromes
Die Durchführung der von der Alliierten Komman

dantur befohlenen Rationierung des Kraft- und Licht- 
stromes erfordert eine einheitliche Ablesung bei sämt

lichen Abnehmern an jedem Monatsletzten. Eine der
artige Stromablesung kann von den Abrechnungs
kassierern der Bewag'nicht vorgenommen werden. Aus 
diesem Grunde wird angeordnet:

Alle Berliner Hauseigentümer öder ihre Verwalter 
bzw. Hauswarte nehmen auf der zuständigen Kartenstelle 
erstmalig am 29. d. M. für ihr Haus ein vorgedrucktes 
Formular der Bewag in Empfang, mit dem von ihnen die 
Ablesungen der Zähler an den beiden folgenden Tagen 
in ihrem Haus vorzunehmen sind. Die Eintragungen 
haben gewissenhaft nach dem vorgedruckten Schema zu 
erfolgen. Bis zum 4. Oktober sind die ausgefüllten For
mulare dann der Kartenstelle zurückzureichen.

Entsprechend ist bei Industrie, Handel, Handwerk 
und Gewerbe durch die verantwortlichen Leiter oder 
ihre Vertreter zu verfahren.

Ausdrücklich wird darauf hingewiesen, daß diese 
Maßnahme eine grundlegende Voraussetzung für die 
pünktliche Durchführung des obenerwähnten Befehls ist, 
und daß daher von allen Beteiligten gewissenhafte und 
pünktliche Durchführung der Anordnung erwartet wird.

B e r l i n ,  den 26. September 1945.

Der Oberbürgermeister der Stadt Berlin 
Dr. W e r n e r


